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dass es zur Gewinnung einer möglichst guten Lösung der Aufgabe
angezeigt sei, den Wettbewerb auf breitester, also internationaler
Basis durchzuführen. An diesem Standpunkt halten wir auch gegenüber

Ihrer Eingabe fest und bedauern daher, Ihrem Wunsche nicht
entsprechen zu können." —

Dieser ablehnende Entscheid hat eine Reihe von schweizerischen

Mitgliedern des Preisgerichtes vor die Frage eines
Rücktrittes vom Preisgericht gestellt, und das Central-Comite musste sich
mit dieser Angelegenheit beschäftigen. Obschon ein Rücktritt
unserer Vertrauensleute die beste Antwort auf den Entscheid der
hohen Regierung des Kantons Basel-Stadt gewesen wäre, musste
«27 Interesse der schweizerischen Teilnehmer am Wettbewerb von
einem Kollektivrücktritt Abstand genommen werden. Der Verband
Schweiz. Brückenbau- und Eisenhochbau-Fabriken hat sich
entschieden in diesem Sinne ausgesprochen und auch den Eisenbeton-
Konstrukteuren wäre es nicht gedient gewesen, nur von ausländischen
Preisrichtern beurteilt zu werden. Das Central-Comite hat nicht das
Recht gehabt, auf die Preisrichter in irgend einem Sinne einen
Druck auszuüben, weil es sich nicht um einen eigentlichen
Verstoss gegen unsere Wettbewerbsgrundsätze handelt, es hat nur bei
der Entschliessung der schweizerischen Mitglieder des Preisgerichtes
beratend mitgewirkt und den Präsidenten des S. I. A. gebeten, seine
bereits unterschriebene Rücktritterklärung vom Preisrichteramt nicht
abgehen zu lassen.

Zürich, den 14. April 1930.
Für das Central-Comite des S. I. A.

Der Vize-Präsident: Der Sekretär:
Wallher. P. Soutter:

SA Zürcher Ingenieur- und Architekten-Verein
I. Ai 10. Vereinssitzung, 12. März 1930.

Um 20.20 h eröffnet der Präsident Dir. E. Escher die sehr
zahlreich besuchte Sitzung mit einem Begrüssungswort an den
Herrn Referenten, Stadtrat Ernst May aus Frankfurt und an den
anwesenden Gast, Herrn Stadtrat Jak. Baumann.

Da die Umfrage nicht benützt wird, erteilt der Vorsitzende das
Wort an Herrn Stadtrat May zu einem Vortrag über

„Kommunale Bauorganisation und Bauordnung".
Der Vortragende gab zuerst einen Ueberblick über den

Aufbau des Frankfurter „ Bauministeriums", wie er den zentralisierten

Grossbetrieb mit Recht nannte, der sämtliche Baudezernate
in einer Hand vereinigt, sodass Kompetenzstreitigkeiten von
vornherein ausgeschaltet sind. Diesem Baudiktator — es ist
Stadtbaurat May selber — untersteht Baupolizei, Siedlungsamt und
Hochbauamt. Es gibt ein Dezernat für Grossbauten (mit Prof. Martin
Elsässer), eines für Typisierung und Bauberatung, wobei die
Darlehen von 4 bis 6000 RM., die die Stadt an jede neu zu bauende
Wohnung gewährt, die Möglichkeit geben, weitgehend Einfluss auch
auf die private Bautätigkeit zu nehmen, da für schlechte, von
NichtFachleuten erstellte Pläne keine Darlehen bewilligt werden. Es gibt
ein Dezernat für Bau-Unterhaltung, eines für Wohnungsbau-Unterhalt

in historisch wertvollen Stadtteilen und Gebäuden, die sich
zwar in privater Hand befinden, an deren Erhaltung aber die
Allgemeinheit Interesse hat. Ein Dezernat endlich vereinigt das städtische

Verdingungswesen, Baustatistik, Löhne, und eine eigene
Material-Prüfungsstelle.

In der Diskussion betonte derVortragende, dass die Verdingungen
nach rein privatwirtschaftlichen Methoden erfolgen: unter
Ausschaltung offenkundiger Schwindelangebote wird die billigste Offerte
berücksichtigt; auch bei der Verrechnung von Mieten wird so
vorgegangen, dass sich ein ganz klarer Ueberblick über die Renditen
ergibt. Für Wohltätigkeitsmassnahmen gibt es ein Wohlfahrtsamt,
das Zuschüsse gewähren kann, nie aber werden solche Massnahmen
in Form von Verzugsmieten, von Arbeltszuweisung an bedrohte
Firmen oder beschäftigungslose Architekten usw. mit denen des
Bauamtes verquickt, wenn solche Arbeitszuweisungen nicht auch
aus rein objektiven Gründen erfolgen könnten. Das Siedlungsamt
besorgt die Stadtplanung mit Generalplan und Baulinienplan, und
besitzt eine Regionalplanungs-Abteilung, die in freiwilliger
Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden Generalbebauungspläne für die
ganze Umgegend aufstellt, ein Unternehmen, das auf freiwilliger Grundlage

Arbeiten leistet, die von den zu verschiedenen Ländern
gehörenden Kommunen von Amts wegen nie geleistet würde. Es gibt
Abteilungen für Vermessungswesen, für Stadterweiterung und
Geländerschliessung, für Wohnungshypotheken, für Gärten, Friedhöfe
und Forstwesen, für Grundbuchverwaltung und für Baupolizei, die
besondere Aemter für Statik und für die massenhaft im Bau begriffenen

Kino besitzt.
Der städtische Baudirektor ist ausserdem von amtswegen

.Aufsichtsratsvorsitzender der Stadt. Wohnungsbaugesellschaften, die

vorwiegend mit städtischen Kapitalien arbeiten. Besonders interessant

war der im Lichtbild gezeigte „Aufbauplan mit kubischen
Ausnutzungsziffern", der an Stelle der üblichen, flächenhaften
Bauzonenplanung ein viel differenzierteres System setzt, das beispielsweise

entlang der Verkehrstrassen höhere Bebauung zulässt als
im Innern des Wohnquartiers, und das von vornherein die Strassen-
züge bezeichnet, wo in Einzelhäusern oder Reihen gebaut werden
darf, und die städtebaulich wichtigen Stellen, die sich für besonders
hohe Bebauung eignen, ohne dass diese zusammenhängende „Zonen"
bilden mussten. Es liegt auf der Hand, dass dieses System
ausserordentlich gut funktionieren wird, wenn eine starke und begabte
Persönlichkeit an der Spitze steht, dass es aber zur Gefahr werden
muss, wenn das nicht der Fall ist.

Stadtbaurat May nahm dann kritisch Stellung zum neuen
Zürcher Baugesetzentwurf, indem er mit der Diskretion, die dem
Fremden zusteht, auf die Punkte aufmerksam machte, die ihm
auffielen. Das ist in erster Linie gleich der Anfang des Gesetzes, der
seinen Geltungsbereich umschreibt: es ist unbegreiflich, dass das
Gesetz nur für Ortschaften mit städtischen Verhältnissen gelten
soll, während gerade die noch ländlichen Gegenden besonderen
Schutz vor Spekulation brauchen. Dann verbreitete sich der
Vortragende ausführlich über die Frage des ausgebauten Daches und
über die neuen Grundsätze der Siedlungs-Planung: Dinge, über die
wir uns hier darum kurz fassen können, weil der im Entstehen
begriffene Entwurf der vom S. I. A. und B. S. A. gemeinsam
bestellten Kommission zur Ausarbeitung von Verbesserungsvorschlägen
zum neuen Zürcher Baugesetz ausführlich von diesen Fragen handeln

wird. Den Mitgliedern dieser Kommission war es eine grosse
Genugtuung zu hören, dass Stadtbaurat May zu oft verblüffend
ähnlichen, ja gleichen Vorschlägen kommt, und sie in Frankfurt
zum Teil durchführen konnte, wie sie diese Kommission selber
plant; schliesslich handelt es sich ja auch nicht um Genieblitze
und ungeahnte Neuerungen, sondern nur darum, dem gesunden
Menschenverstand zum Durchbruch zu verhelfen an allen Stellen,
wo die Erfahrung mit dem bisherigen Gesetz gezeigt hat, dass
Misstände erwuchsen. (P. M.)

Mit herzlichem, nicht kargendem Beifall dankten die
Anwesenden Herrn Stadtrat May für seine aktuellen und interessanten
Ausführungen, die in manchen Beziehungen auch auf das neue zürcherische

Baugesetz abfärben dürften. Einige wichtige Probleme des
Referates resümierend, dankte auch der Präsident dem Redner und
leitete auf die Diskussion über.

An dieser beteiligten sich Arch. H. Oetiker (Präsident der
vom B. S. A. und S. I. A. eingesetzten Studienkommission sfSr das
neue kantonale zürcherische Baugesetz), Arch. Werner M. Moser,
Arch. Emil Roth und Prof. H. Jenny- Durst.

Arch. H- Oetiker stellt mit Genugtuung fest, dass die Vereins-
Kommission auf dem gleichen Standpunkt steht wie der Redner —
dessen Erfolge auf diesem Gebiete bekannt sind —, im Gegensatz
zu einigen prinzipiell verschiedenen Auffassungen, wie sie in der
Vorlage des Regierungsrates zum Ausdruck kommen. Was die
„Ausbauziffer" anbetrifft, die sich für deutsche Verhältnisse bei
wirtschaftlichen Erwägungen so gut bewährte, dürfte sie bei uns,
den von Deutschland abweichenden Grundlagen entsprechend, nur
bei grössern, zusammenhängenden Grundstücken zur Anwendung
kommen. Oetiker hofft, dass mit dem Inkrafttreten des neuen
Baugesetzes die Zahl der Gemeinden möglichst gross sein werde, die
die Ausgabe nicht scheuen, um grosszügig aufgefasste „Aufbaupläne"
zu schaffen.

Prof. Jenny interessiert die Zahl der im städt. Baudepartement
in Frankfurt beschäftigten Angestellten, von deren vorzüglichem,
jeder Bureaukratie abgeneigtem Geist die erzielten grossen Erfolge
Zeugnis ablegen, sowie die bei der Bauarbeitvergebung befolgten
Prinzipien. Stadtrat May antwortet, dass etwa 240 Angestellte in
Frage kommen.

Arch. Moser bringt ein Beispiel aus der Praxis, nämlich die
Planung der Eierbrecht, und findet, dass dort Verschiedenes noch
gut zu machen wäre. Arch. Oetiker weist nach, dass das neue
Baugesetz mit den Modifikationen, wie sie in den Vorschlägen der
Kommission enthalten sind, dazu die Handhabe bieten könnte.

Arch. E. F$oth vermisst in der neuen Baugesetzordnung die
Form eines Rahmengesetzes; diese Ansicht kann Oetiker nicht,
teilen. Nachdem Stadtrat May auf ein Schlusswort verzichtet,
schliesst der Präsident die Sitzung. Der Aktuar: M.Meyer.

SITZUNGS- UND VORTRAGS-KALENDER.
Zur Aufnahme in diese Aufstellung müssen die Vorträge (sowie auch nachträgliche
Aenderungen) bis spätestens jeweils Mittwoch 12 Uhr der Redaktion mitgeteilt sein.

2. Mai. Maschineningenieur-Gruppe Zürich der G. E. P. Zunfthaus
Zimmerleuten. 8.15 h. Prof. E. Dünner: „Die Schweiz an der
Ausstellung in Barcelona 1929" (mit Lichtbildern).
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